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Neue Quarantäneverordnung 

 

Liebe Eltern,  

 

mit einer Mail des MSB von gestern Nachmittag wurden die Schulen über eine Neuregelung der 

Quarantäne in Schule informiert. 

Diese Neuregelung sieht vor, dass in der Regel nur noch infizierte Kinder Quarantäne einhalten 

müssen, wenn die empfohlenen Hygienemaßnahmen in der Schule eingehalten wurden.  

In Ausnahmefällen kann es aber weiterhin zu einer Kontaktermittlung und daraus folgenden 

Quarantäne-Anordnungen durch das Gesundheitsamt für enge Kontaktpersonen kommen. 

 

Künftig soll auch gelten, dass Kontaktpersonen nach Vorlegen eines negativen  PCR- 

Testergebnisses frühestens am 5. Tag die Quarantäne vorzeitg beenden können. 

Diese Regelung wird voraussichtlich auch für Kontaktpersonen gelten, die noch nach der jetzigen 

Regelung eine Quarantäne einhalten müssen. 

 

In der Grundschule sind auch mit dieser neuen Regelung keine weiteren Testungen vorgesehen, da 

die Testung durch die PCR- Pooltests eine hohe Aussagekraft ausweisen. 

 

Zum Nachlesen finden Sie die Mail des msb unter: 

[09.09.2021] Neuregelung der Quarantäne in Schulen und erweiterte Testung | Bildungsportal NRW 

(schulministerium.nrw) 

 

Welche Nachweise braucht die Schule, wenn Ihr Kind die Quarantäne beenden kann? 

Bitte legen Sie der Schule eine Kopie der Quarantäneverfügung vor, hier ist ja der letzte Tag der 

Quarantäne angegeben. Dieses Schreiben ersetzt dann auch die schriftliche Entschuldigung am Ende 

der Fehlzeit. 

 

Bei einer vorzeitigen Beendigung der Quarantäne legen Sie bitte neben dem Schreiben des 

Gesundheitsamtes auch den negativen PCR- Test vor. 

 

Das ist auch noch wichtig:  

Das Gesundheitsamt ermittelt zur Zeit noch nicht nach der neuen Regelung, da die 

Quarantäneordnung des Landes NRW heute Mittag noch nicht beschlossen war.  

 

Ich hoffe allerdings sehr, dass sehr bald die entsprechenden Erlasse vorliegen, so dass wir alle wieder 

mehr Klarheit haben.  

 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Susanne Böttcher, Schulleitung 
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